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▶▶ Steuergestaltung
BfH: einnahmen aus Ökopunkten fallen in den ideellen Bereich

| Einnahmen aus dem Verkauf von Ökopunkten fallen in den ideellen Be-
reich, wenn kein spekulativer Handel vorliegt. Das hat der BFH einer Orga-
nisation bestätigt, die für Renaturierungsmaßnahmen von der Naturschutz-
behörde Ökopunkte gutgeschrieben bekam. Mit den Ökopunkten werden 
Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Naturhaushalt und Landschaftsbild 
bewertet. Sie können auf einem Punktekonto gesammelt oder verkauft wer-
den. Das Finanzamt hatte den Verkauf als ertragsteuerpflichtig bewertet. |

Der BFH begründet seine Entscheidung damit, dass die Ökopunkte zwangs-
läufige Folge der gemeinnützigen Tätigkeit seien. Weil die Stiftung die Öko-
punkte nicht selbst verwenden könne, sei ihr Verkauf die einzige Verwer-
tungsalternative und damit auch unmittelbare Folge der Renaturierungs-
maßnahme. Der Verkauf müsse damit dem ideellen Bereich zugerechnet 
werden (BFH, Urteil vom 24.01.2019, Az. V R 63/16, Abruf-Nr. 208751).

Wichtig | Der BFH widerspricht damit der Finanzverwaltung. Sie ordnet Er-
löse aus dem Ökopunktehandel nämlich ausnahmslos dem wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb zu und besteuert sie mit dem Regelsatz (OFD Frankfurt, 
Schreiben vom 14.02.2014, Az. S 0184 A – 20 – St 53, Abruf-Nr. 141975).
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▶▶ Werbungskosten
Sky-Abo eines fußballtrainers kann steuerlich abzugsfähig sein

| Die Aufwendungen eines Fußballtrainers für ein Sky-Bundesliga-Abo 
können Werbungskosten sein. Das hat der BFH einem hauptamtlichen Tor-
warttrainer im Lizenzfußballbereich attestiert. |

Finanzamt und Vorinstanz hatten den Werbungskostenabzug noch abgelehnt, 
weil das Sky-Abo mit dem – nicht begünstigten – Bezug von allgemeinbilden-
den Tageszeitungen vergleichbar sei. Der BFH ordnet ein Sky-Bundesliga-
Abo aber eher einer Fachzeitschrift zu. Es ist zwar nicht auf ein Fachpubli-
kum zugeschnitten. Trotzdem ist es möglich, dass es nahezu ausschließlich 
beruflich verwendet wird. Insbesondere deshalb, weil auf dem Markt kein 
Angebot erhältlich sein dürfte, das auf das Berufsbild eines Trainers zuge-
schnitten ist. Das FG muss jetzt von dem Trainer in Erfahrung bringen, wie er 
Sky genutzt hat, um aus den übertragenen Spielen Erkenntnisse für seine 
berufliche Tätigkeit zu gewinnen. Der BFH hat dem FG außerdem empfohlen, 
Trainerkollegen und Spieler der trainierten Mannschaft zu vernehmen (BFH, 
Urteil vom 16.01.2019, Az. VI R 24/16, Abruf-Nr. 208757).

PrAXiStiPP | Die Entscheidung dürfte vor allem Signalwirkung für den „ambi-
tionierten Amateurbereich“ entfalten. Im Toplevel wird heute mit eigenen Video-
abteilungen gearbeitet. Sky-Übertragungen arrondieren das nur und werden au-
ßerdem vom Arbeitgeber gezahlt. Anders im Amateurbereich. Da bestehen gute 
Chancen, das Sky-Abo abzusetzen. Trainer müssen lediglich nachweisen, wie sie 
Erkenntnisse aus übertragenen Spielen in die konkrete Trainingsarbeit und 
Spieltaktik einfließen lassen. Für Spieler wird das Sky-Abo Privatsache bleiben.
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